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V.1

Recht

Mit Cybermobbing umgehen – Wissen, 

Prävention, Recht

Nach einer Idee von Dr. Anja Joest

In dieser Unterrichtsreihe erfährt Ihre Klasse, was Cybermobbing ist und warum Prävention so wich-

tig ist. Die Lernenden erarbeiten den Unterschied zu herkömmlichen Mobbing, die schwerwiegen-

den Folgen und den rechtlichen Hintergrund von Cybermobbing. Sie erfahren differenziert, weshalb 

gemobbt wird und wie man sich verhalten sollte, wenn es zu Mobbing kommt. Die fachlichen Hin-

weise enthalten umfangreiche Informationen für den Umgang mit (Cyber)Mobbing für Lehrkräfte.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe:   7/8

Dauer:   9 Unterrichtsstunden

Kompetenzen:   eigenes Verhalten in den sozialen Medien kritisch hinterfragen; die 

Folgen von und die Motive für Cybermobbing kennen und verste-

hen; Rechtslage beurteilen; Handlungsoptionen gegen Cybermob-

bing entwickeln, Sozialkompetenz

Thematische Bereiche:  Verhalten in den sozialen Medien, Gefahren und Möglichkeiten 

moderner Kommunikationstechnologien, Folgen und Motive von 

Cybermobbing, Cybermobbing in der Rechtsprechung

Medien:   Fragebögen, Texte
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Auf einen Blick

Cybermobbing – Was ist das eigentlich?

Kompetenzen: Die Lernenden nähern sich dem Begriff „Cybermobbing“. Sie erkennen den 

Unterschied zu herkömmlichem Mobbing und lernen unterschiedliche Tat-

bestände hinsichtlich ihrer Wirkung auf andere kennen. 

M 1  Cybermobbing: Was weißt du darüber?

M 2  Besonderheiten von Cybermobbing

M 3  „Das ist doch normal!“ – Oder?

Benötigt:  mehrere weiße Blätter im DIN-A2-Format, (Filz-)Stifte

Soziale Medien – Chancen und Gefahren

Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler setzen sich kritisch mit der Verbreitung ihrer 

Daten im Netz auseinander. Im Anschluss erarbeiten sie unterschiedliche Nut-

zungsmöglichkeiten verschiedener moderner Kommunikationstechnologien.

M 4  Meine Daten im Netz

M 5  Welche Chancen und Gefahren bieten soziale Medien?

Ursachen und Folgen von Cybermobbing

Kompetenzen: Anhand von Beispielsituationen gehen die Lernenden der Frage nach, war-

um Menschen andere im Netz mobben. Anschließend beschäftigen sie sich 

mit den Folgen und entwerfen ein Gesetz gegen Cybermobbing.

M 6a+b Warum mobben Menschen?

M 7  Welche Folgen hat Cybermobbing?

Cybermobbing – Wie sieht die Gesetzeslage aus?

Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler erfahren, welche Gesetze konkret bei Cyber-

mobbing gelten und wie sie ein Fake-Profil löschen können.

M 8  Soziale Medien – Was ist erlaubt und was nicht?

M 9  Das sagt der Gesetzgeber

M 10  Wie kann ich gegen Fake-Profile vorgehen?

Was tun gegen Cybermobbing?

Kompetenzen: Die Lernenden erfahren, wie sie sich gegen Cybermobbing schützen kön-

nen, und was sie in einem Fall von Cybermobbing unternehmen sollten. 

Gemeinsam erarbeiten sie Präventionsmaßnahmen.

M 11  Was tun gegen Cybermobbing?

M 12  Cybermobbing – Ein Fallbeispiel

1./2. Stunde

3. Stunde

4./5. Stunde

6./7. Stunde

8./9. Stunde
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Cybermobbing: Was weißt du darüber?

Immer wieder ist im Zusammenhang mit den sozialen Medien von Cybermobbing die Rede. Doch 

was ist das eigentlich genau und was weißt du darüber?

Aufgaben

1. Schreibe auf die Karten alles, was dir zum Thema „Cybermobbing“ einfällt. Du kannst auch 

Fragen formulieren.

2. Bildet drei Gruppen und vergleicht eure Ergebnisse. Doppelte Karten könnt ihr nun aussortieren.

3. Nehmt euch ein großes Blatt und ordnet eure Karten um den Oberbegriff „Cybermobbing“ an. 

Entwerft ein Cluster, indem ihr zu den einzelnen Aussagen weitere Assoziationen notiert.

4. Stellt euer Cluster anschließend der Klasse vor.

Methode: Clustering

Clustering – So funktioniert es:

• Ein Wort – in diesem Fall „Cybermobbing“ – wird als Kern des Clusters in die Mitte des 

Blattes geschrieben und eingekreist.

• Nun gruppiert ihr die Ergebnisse aus Aufgabe 1 um den Kern herum und verbindet sie mit 

dem Kern. 

• So wird jedes Wort zu einem neuen Kern, zu dem ihr neue Assoziationen notieren könnt.

M 1
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„Das ist doch normal!“ – Oder?

Aufgaben

1. Lies den Text und die Situationen in den Kästen aufmerksam durch.

2. Entscheide für dich, welche der Situationen du als Mobbing bezeichnen würdest, wo du unent-

schlossen bist und welche Situationen für dich keine Form von Mobbing darstellen.

3. Vergleicht und diskutiert eure Ergebnisse in der Klasse. Folgende Fragestellungen sollten in der 

Diskussion berücksichtigt werden:

• Gibt es unterschiedliche Einschätzungen und woher kommen diese?

• Welche Maßstäbe habt ihr bei der Einschätzung zugrunde gelegt?

• Bei welchen Beispielen wart ihr unsicher und warum?

4. Versucht auf der Grundlage der Diskussion eine Definition von Mobbing/Cybermobbing zu for-

mulieren. Bedenkt dabei auch die Fragen aus dem Text.

Wann spricht man von Mobbing?

Nicht alle Menschen empfinden und reagieren gleich. Was für den einen ein harmloser Scherz ist, 

stellt für jemand anders eine Beleidigung dar. Nicht hinter allen Beleidigungen, die leichtfertig im 

Internet gepostet werden, steht eine Mobbingabsicht. Denn im Internet herrscht ein ganz anderer 

Umgangston als in Situationen, in denen man sich direkt gegenübersteht. Doch ab wann kann 

man von Mobbing sprechen? Reicht es aus, wenn sich eine Person gemobbt fühlt, auch wenn gar 

keine böse Absicht dahintersteckt, oder muss die Täterin oder der Täter bewusst und strategisch 

vorgehen, damit man von Mobbing sprechen kann? Und macht das am Ende für die Opfer einen 

Unterschied?

Mobbing, ja oder nein? ja nein vielleicht

1 Tom postet auf Facebook ein peinliches Foto von Katrin. Viele aus der Klasse finden den 

Kommentar witzig und teilen den Post in unterschiedlichen Gruppen.

2 Sabine kommt mit dem Freund ihrer besten Freundin Sara zusammen. Sara unterstellt ihr 

böse Absicht und ist sauer. Sie verbreitet Gerüchte über die beiden im Internet.

3 Florian ist neu in der Klasse und knüpft schwer Kontakte. Auf der Klassenfahrt fällt ihm 

auf, dass er oft fotografiert wird. Nach der Fahrt finden sich im Internet Fotomontagen auf 

Instagram, die ihn in ein schlechtes Licht rücken.

4 Die Jungs in der Klasse hecken etwas aus. Sie wollen die neue Mitschülerin Lena bloßstel-

len. Sebastian bekommt das mit und macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Seither 

wird er in den sozialen Medien beleidigt und bedroht.

5 Sina und Marie sind beste Freundinnen. Auf der letzten Party sind viele Fotos entstanden. 

Marie postet einige davon auf Facebook. Sina findet die Fotos jedoch peinlich und ist be-

leidigt.

6 Lucy hat nicht viele Freunde in der Schule. Als sie im Chat einen vermeintlich älteren 

Jungen kennenlernt, fühlt sie sich geehrt. Um sich bei ihm interessant zu machen, schickt 

sie ihm ein freizügiges Foto von sich. Kurze Zeit später erscheint das Bild in der What-

sApp-Gruppe der Klasse.

M 3
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Warum mobben Menschen?

Aufgaben

1. Lies den Text aufmerksam durch.

2. Bildet zu den in M 6b genannten Fallbeispielen jeweils eine Gruppe.

3. Haltet in Stichworten fest, …

• wer am Mobbing beteiligt ist.

• welche Formen und Mittel zum Mobbing verwendet werden.

• wodurch das Mobbing ausgelöst wurde.

• welche Funktion das Mobbing für Täter und Mittäter haben könnte.

• welche Folgen das Mobbing für Täter und Opfer haben könnte.

4. Tragt eure Ergebnisse in der Klasse zusammen. Ergänzt das Schaubild in M 6b.

Warum mobben Menschen?

Will man verstehen, warum Menschen zu Täterinnen oder Tätern 

werden und andere schikanieren, sollte man sich fragen, welchen 

Nutzen diese Personen aus ihrem Handeln ziehen.

Eine wichtige Funktion von Cybermobbing ist die Demonstration 

von Macht und Stärke. Indem der Täter oder die Täterin das Opfer 

bloßstellt und schikaniert, zeigt er oder sie, wer das Sagen und die 

Kontrolle in der Situation hat. Oft versuchen sie, durch Cybermob-

bing eigene Ängste und Schwächen zu überspielen. Denn Men-

schen, die andere schikanieren, rechnen in der Regel nicht damit, 

selbst Opfer von Mobbing zu werden. Gleiches gilt auch für die 

Mittäterinnen und Mittäter, sodass es oft nicht schwerfällt, Mitläuferinnen und Mittäter zu finden.

Oft entsteht Cybermobbing auch aus einem Gefühl der Langeweile heraus. Auf Kosten anderer fin-

den die Täterinnen oder Täter im Mobbing eine Beschäftigung und es verschafft ihnen Befriedigung, 

die Opfer leiden zu sehen. In diesem Fall bringt das Mobbing einen „Kick“.

Auslöser von Mobbing

So unterschiedlich die Ursachen von Cybermobbing sind, so verschieden sind auch die Auslöser, die 

zu einem Mobbingverhalten führen. So können beispielsweise Konflikte innerhalb der Klasse ein 

Auslöser sein. Häufig kommt es auch zu Mobbing, wenn Freundschaften oder Liebesbeziehungen 

zerbrechen. Enttäuschung und Kummer führen hier nicht selten zu Hass- und Rachegefühlen, die 

im Cybermobbing ein Ventil finden.

Will man Cybermobbing verstehen, so trifft man auf ein äußerst komplexes Gefüge, in dem sowohl 

schulische und gesellschaftliche als auch familiäre Faktoren eine Rolle spielen. Eine Studie der Uni-

versity of Warwick (Großbritannien) deutet darauf hin, dass der Erziehungsstil im Elternhaus Ein-

fluss darauf hat, ob Kinder eher zu Täterinnen oder Tätern oder Opfern gehören. Dabei fällt auf, dass 

sowohl ein sehr strenges als auch ein sehr behütetes Elternhaus dazu führen, dass Kinder leichter 

Opfer von Mobbing werden. Demnach haben diejenigen Kinder und Jugendliche ein geringes Risiko 

zu Opfern zu werden, die zu Selbstständigkeit erzogen werden und Wärme und Geborgenheit er-

fahren.

M 6a

Bild: © C.J. Burton/The Image Bank
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Fallbeispiel 1:

Sara ist neu in der Schule und trifft in ihrer Klasse auf eine eingeschworene Klassengemein-

schaft. Besonders die Mädchen um Nadine sind eine feste Clique, zu der sie keinen Kontakt 

bekommt. Auf der Klassenfahrt hofft Sara darauf, endlich Freunde zu finden. Bei einer Zimmer-

party feiert sie ausgelassen mit. Leon flirtet auf der Party mit ihr und sie ist sehr glücklich. Dabei 

weiß sie nicht, dass Nadine Leon zu seinem Verhalten angestachelt hat. Nach der Klassenfahrt 

findet Sara mehrere peinliche Fotos von der Party im Internet und Videos auf TikTok. Leon 

macht sich in den Kommentaren darüber lustig, dass Sara glaube, er würde auf sie stehen. 

Auch die Mädchenclique kommentiert gehässig. Es dauert nicht lange, bis auch Schülerinnen 

und Schüler anderer Klassen sich über Sara lustig machen und sie beleidigen.

Fallbeispiel 2:

Serhan, Sina und Lena verstehen sich gut. Daran ändert sich auch nichts, als Serhan und Sina 

ein Paar werden. Als alle drei zu einer Party eingeladen werden, muss Sina leider absagen, da 

sie mit ihren Eltern verreist.

Als Sina am Montag nach der Party den Schulhof betritt, sieht sie, wie sich Lena und Serhan 

küssen. Sie ist tief getroffen und beleidigt Lena in der WhatsApp-Gruppe der Klasse. Die An-

gelegenheit läuft schnell aus dem Ruder: Lena wird von zahlreichen anderen Schülerinnen und 

Schülern öffentlich als Schlampe beschimpft.

Fallbeispiel 3:

Frau Benko ist Referendarin und unterrichtet eine 10. Klasse in Geschichte. Sie kann den bis da-

hin eher stillen Eric zu einer regeren Beteiligung am Unterricht motivieren. Als Eric sich am Ende 

des Schuljahres um zwei Noten verbessert, sind die anderen Schülerinnen und Schüler sauer. 

Auf WhatsApp unterstellen sie der Referendarin, Eric zu bevorzugen. Auf einem Klassenausflug 

gelingt es Clara, ein Foto von Frau Benko und Eric zu machen, während diese sich angeregt 

unterhalten. Sie lädt es bei Facebook hoch und behauptet, die beiden hätten ein Verhältnis.

M 6b

Cybermobbing

Funktionen

Auslöser
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Das sagt der Gesetzgeber

Aufgaben

1. Lies den Eingangstext und die Paragrafen durch.

2. Lies den Fragebogen (M 8) noch mal durch und überprüfe die Antworten anhand der Gesetze.

3. Arbeitet in Kleingruppen. Ordnet die Beispielgeschichten den jeweiligen Paragrafen zu.

4. Tragt eure Ergebnisse in der Klasse zusammen und diskutiert, welche der Fälle ihr anzeigen 

würdet und welche nicht. Welche Schwierigkeiten könnten bei der strafrechtlichen Verfolgung 

jeweils auftreten?

Es gibt in Deutschland kein Gesetz gegen Cybermobbing. Das bedeutet aber nicht, dass Cybermob-

bing straflos bleibt, denn je nach Fall können andere Gesetze greifen. 

Strafgesetzbuch (StGB) § 185: Beleidigung

Beleidigung wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder einer Geldstrafe bestraft. Kommt 

zu der Beleidigung eine Tätlichkeit hinzu, kann sich die Freiheitsstrafe auf bis zu zwei Jahre erhöhen.

Strafgesetzbuch (StGB) § 186: Üble Nachrede

Die Verbreitung falscher Tatsachen kann mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder einer Geld-

strafe bestraft werden. Findet die üble Nachrede öffentlich oder schriftlich statt, kann sich das 

Strafmaß um ein Jahr erhöhen.

Strafgesetzbuch (StGB) § 187: Verleumdung

Das bewusste Verbreiten falscher Tatsachen, die eine andere Person schädigen, kann mit einem 

Freiheitsentzug bis zu zwei Jahren oder einer entsprechenden Geldstrafe bestraft werden. Findet 

die Tat öffentlich statt, kann die Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahre betragen.

Strafgesetzbuch (StGB) § 238: Nachstellung 

Wer einer Person nachstellt, indem er ihre Nähe sucht oder sie ständig kontaktiert, kann mit einer 

Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder einer entsprechenden Geldstrafe bestraft werden.

Strafgesetzbuch (StGB) § 240 und § 241: Nötigung und Bedrohung 

Wer einem Menschen mit Gewalt oder anderen unangenehmen Folgen droht, wenn dieser eine be-

stimmte, von Täterin oder Täter festgelegte Handlung, nicht ausführt, kann mit einer Freiheitsstrafe 

bis zu drei Jahren bestraft werden.

Strafgesetzbuch (StGB) § 201: Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes

Wer heimlich Tonaufnahmen macht und diese dazu nutzt, einer anderen Person zu schaden, kann 

mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe bestraft werden.

Strafgesetzbuch (StGB) § 201 a: Verletzung des Persönlichkeitsbereiches durch Bildaufnahmen 

Wer heimlich Bildaufnahmen macht oder eine Person in einer hilflosen Situation aufnimmt, kann 

mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder einer Geldstrafe bestraft werden.

Das Recht am eigenen Bild KUG/KunstUrhG § 22

Jeder hat das Recht am eigenen Bild. Wer Bilder anderer ohne deren Einverständnis veröffentlicht, 

kann mit einer Geldstrafe bestraft werden.

M 9
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